
 

 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

der Dyckerhoff Gravières et Sablières Seltz, vereinfachte Aktiengesellschaft  
 
 

für den Verkauf von Kies und Sand (Stand März 2020) an deutsche Kunden 
 

 

 

1. Rechtswahlklausel 
 
 Für diesen Vertrag einschließlich seines Abschlusses gilt deutsches Recht mit Aus-

nahme der Bestimmungen des internationalen Privatrechts und der Bestimmungen des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf (CISG). 

 
 
2. Geltung 
 
2.1. Die folgenden Bedingungen sind Bestandteil unserer Verkäufe von ungebrochenem und/oder 

gebrochenem Kies und Sand (im folgenden "Ware"). Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei 
späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie berufen, es sei denn, der Käufer ist Verbraucher 
im Sinne von § 13 BGB. Allgemeine Einkaufsbedingungen des Käufers gelten uns gegenüber 
nicht, sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich widersprechen. 

 
2.2. Soweit einzelne Regelungen ausschließlich für Unternehmer im Sinne des § 14 BGB gelten, 

sind sie kursiv gedruckt. 
 
 
3. Angebot und Vertragsgegenstand 
 
3.1. Unsere Angebote sind freibleibend. Verträge gelten erst als zustande gekommen, wenn unse-

re schriftliche Bestätigung vorliegt bzw. wenn Versandanzeige, Lieferschein oder Rechnung 
erteilt worden ist, falls nicht etwas anderes vereinbart worden  oder die Lieferung erfolgt ist.  
 

3.2. Unsere Produkte sind in Warenbeschreibungen, Normen (z. B. DIN EN 12620, DIN EN18560, 
DIN EN13139, DIN EN 13043, DIN EN 13242, TL SoB-StB), bauaufsichtlichen Zulassungen 
und ähnlichem, beschrieben. Diese Beschreibungen beinhalten indes keine Beschaffenheits- 
oder Haltbarkeitsgarantien. Wir liefern unsere Produkte entsprechend den deutschen Werk-
stoffnormen. Soweit solche Normen nicht bestehen, liefern wir unsere Produkte in guter han-
delsüblicher Beschaffenheit. Eine Garantie im Sinne des § 443 BGB geben wir nicht, es sei 
denn, dass die Garantie einschließlich deren Rechtsfolgen gesondert schriftlich vereinbart 
wird und der Käufer von uns hierüber eine gesonderte Garantieurkunde erhält. 

 
3.3. Für die richtige Auswahl der Kies- und Sandsorte und -menge ist allein der Käufer verantwort-

lich. 
 
3.4. Die Baustoffe unseres Sorten- und Lieferverzeichnisses werden nach den jeweils geltenden 

Vorschriften hergestellt, überwacht und geliefert. Für sonstige Baustoffe gelten jeweils geson-
derte Vereinbarungen. Alle unsere Produkte unterliegen einer werkseigenen Qualitätskontrol-
le. Soweit unsere Produkte genormt sind oder bauaufsichtlichen Zulassungen unterliegen, 
werden sie durch staatlich zugelassene Institutionen güteüberwacht. Als Nachweis tragen die 
Produkte das normentsprechende Konformitätszeichen (z. B. CE-Zeichen).  

 
 

4. Lieferung und Abnahme 
 
4.1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, im Übrigen an der vereinbarten Stelle; wird 

diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt dieser alle dadurch entstehen-
den Kosten.  
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4.2. Wir sind berechtigt, das Transportmittel zu wählen und dessen Laderaum vollständig auszu-
nutzen, sofern nicht bei Vertragsabschluss ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Die 
Lieferung von Ware mit Sattel- bzw. Hängerzug erfolgt grundsätzlich in kompletten Ladungen, 
es sei denn, dass bei Vertragsabschluss ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Die 
Ware ist durch den Käufer bzw. Verbraucher rechtzeitig schriftlich oder fernmündlich abzuru-
fen. In besonderen Fällen ist ein Lieferplan festzulegen. 

 
4.3. Die Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten (Lieferfristen und -termine) berechtigt den 

Käufer unter den gesetzlichen Voraussetzungen zum Rücktritt vom Vertrag, wenn wir die 
Nichteinhaltung zu vertreten haben. Soweit von uns nicht zu vertretende Umstände uns die 
Ausführung übernommener Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lie-
ferung/Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben; soweit uns gleiche 
Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt, vom Vertrag 
ganz oder teilweise zurückzutreten. Nicht zu vertreten haben wir z. B. Epidemien oder Pan-
demien, behördliche Eingriffe, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, 
durch politische oder wirtschaftliche Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, unvermeidbaren 
Mangel oder Mängel an notwendigen Roh- und Betriebsstoffen, Transportverzögerungen 
durch Verkehrsstörungen oder sonstige unabwendbare Ereignisse, die bei uns, unseren Vor-
lieferern oder in fremden Betrieben eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Be-
triebes abhängig ist und die wir nicht vorhersehen und auch bei Anwendung der Sorgfalt, die 
uns in eigenen Angelegenheiten obliegt, nicht abwenden konnten. Wir werden bei auftreten-
den Liefererschwernissen/-verzögerungen den Käufer unverzüglich informieren. 
Für den Fall, dass sich unsere Lieferung an den Käufer verzögert bzw. ausfällt und dies auf 
Umstände zurückzuführen ist, die mit der ab Jahresbeginn 2020 verstärkt aufgetretenen 
SARS-CoV-2/Coronavirus-Krankheit einhergehen (z.B. Ausfall von Mitarbeitern, Stilllegung 
von Betrieben aufgrund unternehmensinterner oder behördlicher Gesundheitsschutzmaßnah-
men, Verkehrsstörungen etc.), schulden wir dem Käufer hierfür keinen Schadensersatz. Dies 
gilt auch für den Fall, dass solche Umstände bei unseren Lieferanten oder Dienstleistern ein-
treten und es dadurch zu Verzögerungen oder dem Ausfall unserer Lieferung kommt. Wir 
werden den Käufer unverzüglich informieren, falls es zu entsprechenden Verzögerun-
gen/Ausfällen kommt.   
 

4.4. Für die Folgen unrichtiger und/oder unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der Käufer. Bei 
Lieferung an die vereinbarte Stelle muss das Kies- und Sandfahrzeug diese ohne Gefahr er-
reichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestigten, mit schweren 
Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist diese Voraussetzung nicht gege-
ben, so haftet der Käufer für alle daraus entstehenden Schäden, es sei denn, der Käufer hat 
das Nichtvorliegen dieser Voraussetzung nicht zu vertreten; Hierzu hat der Käufer rechtzeitig 
auf seine Kosten Straßen- oder Bürgersteigabsperrungen sowie erforderlichenfalls andere 
verkehrstechnische Regelungen zu veranlassen. Sind die vorgenannten Voraussetzungen 
nicht gegeben, hat der Käufer sämtliche sich hieraus ergebenden nachteiligen Konsequenzen 
zu tragen, insbesondere haftet der Käufer für alle uns daraus entstehenden Schäden ohne 
Rücksicht auf sein Verschulden. Für die Beseitigung aller durch den Arbeitsablauf verursach-
ten Verschmutzungen ist der Käufer verantwortlich. Unternehmer haften ohne Rücksicht auf 
ein Vertretenmüssen. Das Entladen muss unverzüglich und ohne Gefahr für das Fahrzeug er-
folgen können. Ist der Käufer Unternehmer, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden 
Personen uns gegenüber als zur Abnahme der Ware und zur Bestätigung des Empfangs be-
vollmächtigt, sowie unser Sortenverzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheins als an-
erkannt, es sei denn, wir durften aufgrund konkreter Umstände nicht von einer Empfangsbe-
rechtigung der unterzeichnenden Personen ausgehen. 
 

4.5. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme hat uns der Käu-
fer unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des Kaufpreises zu entschädigen, es sei 
denn, er hat die Verweigerung, Verspätung, Verzögerung oder sonstige Sachwidrigkeit der 
Abnahme nicht zu vertreten; Unternehmer haften im Fall der Abholung im Werk ohne Rück-
sicht auf ein Vertretenmüssen. Mehrere Käufer haften als Gesamtschuldner für ordnungsmä-
ßige Abnahme der Ware und Bezahlung des Kaufpreises. Wir leisten an jeden von ihnen mit 
Wirkung für und gegen alle.  

 
4.6. Bei Abholung der Ware durch den Käufer oder durch einen vom Käufer beauftragten Dritten 

trägt der Käufer bzw. der beauftragte Dritte die alleinige Verantwortung für die betriebs- und 
beförderungssichere Beladung der Ware. Insbesondere ist der Käufer bzw. der beauftragte 
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Dritte für die Einhaltung des gesetzlich vorgeschriebenen zulässigen Gesamtgewichts und die 
bestehenden Vorschriften über die ordnungsgemäße Ladungssicherheit allein verantwortlich. 

 
 

5. Gefahrübergang 
 
5.1. Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an einen anderen Ort als den Erfüllungsort versandt 

und ist der Käufer Unternehmer, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälli-
gen Verschlechterung der Ware unabhängig davon, ob die Versendung vom Erfüllungsort aus 
erfolgt und wer die Frachtkosten trägt, bei Transport mittels fremder wie unserer eigenen 
Fahrzeuge in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem die Ware an den Versandbeauf-
tragten ausgeliefert ist, spätestens jedoch mit Verlassen des Werkes. 

 
5.2. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht bei 

Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in welchem das Fahrzeug das 
Werksgelände verlässt. Bei Lieferung nach außerhalb des Werkes geht diese Gefahr auf den 
Käufer über, sobald das Fahrzeug an der Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, 
sobald es die öffentliche Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.  
 
 

6. Mängelansprüche 
 
6.1. Die Haftung für Mängel entfällt gegenüber Unternehmern, wenn der Käufer oder die nach 

Ziffer 3.3 zur Abnahme als bevollmächtigt geltende Person unsere Ware mit Kies und Sand 
anderer Lieferanten oder mit anderen Baustoffen vermengt oder verändert oder vermengen 
oder verändern lässt, es sei denn, der Käufer weist nach, dass die Vermengung oder Verän-
derung den Mangel nicht herbeigeführt hat. 
 

6.2. Offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unternehmern unverzüglich bei Abnahme 
der Ware zu rügen. In diesem Fall hat der Käufer die Ware zwecks Nachprüfung durch uns 
unangetastet zu lassen. Nicht offensichtliche Mängel gleich welcher Art sind von Unterneh-
mern unverzüglich nach deren Entdeckung, spätestens jedoch vor Ablauf eines Jahres ab Ab-
lieferung, zu rügen; dies gilt nicht für Mängel, für die § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB gilt. Mündliche 
oder fernmündliche Rügen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mängel, einschließlich der 
Lieferung einer anderen als der vereinbarten Warensorte oder Mengenabweichungen sind 
ausschließlich gegenüber der Betriebsleitung zu rügen. Andere Personen, insbesondere Fah-
rer, Laboranten oder Disponenten sind zur Entgegennahme von Rügen nicht befugt.  

Für die Obliegenheit von Kaufleuten zur unverzüglichen Untersuchung und zur Rüge der Ware 
gilt § 377 HGB mit der Maßgabe, dass zur Erhaltung der Rechte des Käufers der rechtzeitige 
Eingang der Mängelrüge bei uns erforderlich ist. Offensichtliche Mängel, gleich welcher Art, 
einschließlich der Lieferung einer offensichtlich anderen als der vereinbarten Warensorte sind 
von Kaufleuten im Sinne des HGB sofort bei Abnahme der Ware zu rügen. Nicht offensichtli-
che Mängel, gleich welcher Art, einschließlich der Lieferung einer nicht offensichtlich anderen 
als der vereinbarten Warensorte sowie eine festgestellte Mengenabweichung sind von Kauf-
leuten im Sinne des HGB unverzüglich nach der Entdeckung zu rügen.  
Bei nicht form- und/oder fristgerechter Rüge gilt die Ware als genehmigt.  

 
6.3. Proben gelten nur dann als Beweismittel, wenn sie in Gegenwart eines von uns besonders 

Beauftragten vorschriftsmäßig entnommen und behandelt worden sind oder wir auf die Teil-
nahme verzichtet haben. Wir werden unverzüglich nach einem entsprechenden Verlangen des 
Käufers einen solchen Beauftragten zur Probennahme entsenden.  
Im Interesse des Käufers ist zur Klärung der Qualität und zur Wahrung etwaiger Gewährleis-
tungsansprüche erforderlich, dass der Käufer oder sein Abnehmer von jeder Lieferung nach 
den folgenden Richtlinien eine Probe entnimmt:  
Die Probenahme hat bei Gefahrübergang zu erfolgen, d.h. bei Anlieferung durch in unserem 
Auftrag fahrende Fahrzeuge sofort nach dem Eintreffen am Bestimmungsort vor der Entla-
dung, bei Abholung durch im Auftrag des Käufers fahrende Fahrzeug sofort, nachdem die Wa-
re unsere Verladeeinrichtung verlassen hat.  
Die Probe muss in jedem Fall wenigstens 50 kg betragen. Der Käufer informiert uns über die 
Probennahme und gewährt uns die Teilnahme an der Probennahme.  
Die Proben sind luftdicht verschlossen und geschützt gegen qualitätsverändernde Umweltein-
flüsse aufzubewahren und durch folgende Angaben zu kennzeichnen: Lieferwerk und/ oder 
Werkslager, Tag und Stunde der Anlieferung, Sortenbezeichnung, gegebenenfalls Zusatzbe-
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zeichnungen für die Sorte, Tag und Stunde der Probeentnahme, Ort und Art der Lagerung 
sowie die Nummer des Werklieferscheins. Der Käufer ist verpflichtet, uns auf Verlangen einen 
ausreichenden Teil (mindestens die Hälfte der gezogenen Probe) der von ihm gezogenen 
Proben für die eigene Nachprüfung zu überlassen.  
Steht keine solche Probe zur Verfügung, so ist bei der Beurteilung des gelieferten Produkts 
von den Ergebnissen auszugehen, die wir selbst festgestellt haben. Maßgebend für die Prü-
fung von Proben sind – soweit vorhanden – die deutschen Werkstoffnormen. 
 

6.4. Beanstandete oder erkennbar mangelhafte Ware darf der Käufer nicht verarbeiten. Für Schä-
den, die aus der Nichtachtung dieser Verpflichtung erwachsen, haften wir nicht. Wegen eines 
Mangels kann der Käufer zunächst Nacherfüllung verlangen. Ist der Käufer Unternehmer, leis-
ten wir Nacherfüllung nur in Form der Lieferung einer mangelfreien Sache. Ein Fehlschlagen 
der Nacherfüllung berechtigt den Käufer nach seiner Wahl zur Minderung oder zum Rücktritt 
vom Vertrag. Für Schadensersatzansprüche gelten die Bestimmungen unter Ziffer 6. 

 
6.5. Mängelansprüche eines Unternehmers verjähren ein Jahr nach Ablieferung der Ware; dies gilt 

nicht für Mängelansprüche gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB. Auf Schadensersatz gerichtete 
Mängelansprüche außer denjenigen nach § 438 Abs. 1 Nr. 2 b BGB verjähren ein Jahr ab Ab-
lieferung, es sei denn, dass der Schaden auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverlet-
zung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns beruht, dass der 
Schaden in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt, oder dass wir den Man-
gel arglistig verschwiegen haben. 
 
 

7. Schadensersatzansprüche 
 

Schadensersatzansprüche des Käufers, insbesondere wegen Verletzung einer Vertragspflicht, 
aus Verschulden anlässlich von Vertragsverhandlungen und aus außervertraglicher Haftung, 
sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger 
Pflichtverletzung von uns, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen von uns be-
ruht oder nicht durch die Verletzung einer für die Vertragsdurchführung wesentlichen Ver-
pflichtung oder nicht durch einen von uns arglistig verschwiegenen Mangel verursacht ist oder 
nicht in der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit liegt. Bei Verletzung einer für die 
Vertragsdurchführung wesentlichen Verpflichtung haften wir nicht für bei Vertragsschluss nicht 
vorhersehbare Schäden. Eine Haftung gemäß dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon un-
berührt. 
 
 

8. Sicherungsrechte 
 
8.1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung unserer Kaufpreisforderungen samt 

aller diesbezüglichen Nebenforderungen (z.B. Wechselkosten, Zinsen) unser Eigentum. Ist 
der Käufer Unternehmer, bleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Erfüllung sämtlicher 
Forderungen, die wir gegen den Käufer haben, unser Eigentum. Der Käufer darf unsere Ware 
weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Doch darf er sie im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr weiterverkaufen oder verarbeiten, es sei denn, er hätte den Anspruch gegen einen 
Vertragspartner bereits im Voraus einem Dritten wirksam abgetreten oder mit dem Vertrags-
partner ein Abtretungsverbot vereinbart.  

 
8.2 Eine etwaige Verarbeitung unserer Ware durch den Käufer zu einer neuen beweglichen Sa-

che erfolgt in unserem Auftrag mit Wirkung für uns, ohne dass uns daraus Verbindlichkeiten 
erwachsen. Wir räumen dem Käufer schon jetzt an der neuen Sache Miteigentum im Verhält-
nis des Wertes der neuen Sache zum Wert unserer Ware (8.9) ein. Für den Fall, dass der 
Käufer durch Verbindung, Vermengung oder Vermischung unserer Ware mit anderen beweg-
lichen Sachen zu einer einheitlichen neuen Sache an dieser Allein - oder Miteigentum erwirbt, 
überträgt er uns zur Sicherung der Erfüllung der in 8.1 Satz 2 aufgezählten Forderungen 
schon jetzt dieses Eigentumsrecht im Verhältnis des Wertes unserer Ware (8.9) zum Wert der 
anderen Sachen. Unser Miteigentum besteht bis zur vollständigen Erfüllungen unserer Forde-
rungen gem. 8.1 Satz 2 fort. 

 
8.3. Der Käufer tritt uns zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen nach 8.1 Satz 2 schon 

jetzt alle auch künftig entstehenden Forderungen aus einem Weiterverkauf unserer Ware mit 
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allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (8.9) mit Rang vor dem restlichen Teil 
seiner Forderungen ab. 
 

8.4. Für den Fall, dass der Käufer unsere Ware zusammen mit anderen uns nicht gehörenden 
Waren oder aus unserer Ware hergestellte neue Sachen verkauft oder unsere Ware mit einem 
fremden Grundstück oder einer fremden beweglichen Sache verbindet, vermengt oder ver-
mischt und er dafür eine Forderung erwirbt, die auch seine übrigen Leistungen deckt, tritt er 
uns schon jetzt zur Sicherung der Erfüllung unserer Forderungen gem. 8.1 Satz 2 diese For-
derung mit allen Nebenrechten in Höhe des Wertes unserer Ware (8.9) mit Rang vor dem 
restlichen Teil seiner Forderung ab. Gleiches gilt in gleichem Umfang für seine etwaigen 
Rechte auf Einräumung von Sicherheiten gem. §§ 648, 648 a BGB aufgrund der Verarbeitung 
unserer Ware wegen und in Höhe unserer gesamten offen stehenden Forderungen. Wir neh-
men die Abtretungserklärungen des Käufers hiermit an. Auf unser Verlangen hat uns der Käu-
fer diese Forderungen im Einzelnen nachzuweisen und Nacherwerbern die erfolgte Abtretung 
bekannt zu geben mit der Aufforderung, bis zur Höhe der Ansprüche nach 8.1 Satz 2 an uns 
zu zahlen. Wir sind berechtigt, auch selbst die Nacherwerber von der Abtretung zu benach-
richtigen und die Forderung einzuziehen. Wir werden indes von den Befugnissen gemäß den  
Sätzen 4 und 5 dieses Absatzes keinen Gebrauch machen und die Forderungen nicht einzie-
hen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 

 
8.5. Für den Fall, dass der Käufer an uns abgetretene Forderungsteile einzieht, tritt er uns bereits 

jetzt seine jeweilige Restforderung in Höhe dieser Forderungsteile vorrangig vor einem etwa 
verbleibenden weiteren Restbetrag ab. Unser Anspruch auf Herausgabe der eingezogenen 
Beträge bleibt unberührt.    
 

8.6. Der Käufer darf seine Forderungen gegen Nacherwerber in Höhe des Wertes unserer Ware 
(8.9) weder an Dritte abtreten noch verpfänden noch mit Nacherwerbern ein Abtretungsverbot 
vereinbaren. 
 

8.7. Der Käufer hat alle Sachen, welche in unserem Eigentum oder Miteigentum stehen, mit kauf-
männischer Sorgfalt unentgeltlich zu verwahren. Der Käufer hat uns von einer Pfändung oder 
jeder anderen Beeinträchtigung unserer Rechte durch Dritte unverzüglich zu benachrichtigen. 
Er hat uns alle für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu übergeben und uns zur Last 
fallende Interventionskosten, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können, zu tra-
gen. 
 

8.8. Bei laufender Rechnung gelten unsere Sicherungen als Sicherung der Erfüllung unserer Sal-
doforderung.  
 

8.9. Der „Wert unser Ware“ im Sinne dieser Ziffer 7 entspricht dem Gesamtbetrag der in unseren 
Rechnungen ausgewiesenen Kaufpreise zzgl. 10 %. 
 

8.10. Auf Verlangen des Käufers werden wir die uns zustehenden Sicherungen insoweit freigeben, 
als deren Wert unsere Forderungen um 10 % übersteigt. 
 

 
9. Preis- und Zahlungsbedingungen 
 
9.1. Erhöhen sich zwischen Abgabe unseres Angebots und Lieferung unsere Selbstkosten, insbe-

sondere für Vorkommen, Fracht und/oder Löhne, so sind wir ohne Rücksicht auf Angebot und 
Auftragsbestätigung berechtigt, unseren Verkaufspreis entsprechend zu korrigieren; dies gilt 
nicht für Lieferungen an einen Verbraucher, die innerhalb von 4 Monaten nach Vertrags-
schluss außerhalb von Dauerschuldverhältnissen erbracht werden sollen. Führt die Korrektur 
zu einer Erhöhung des Netto-Verkaufspreises um mehr als 10%, ist der Käufer zum Rücktritt 
vom Vertrag berechtigt.  

 
9.2. Unabhängig von der Berechnung der Frachtvergütung kann für Lieferungen, die nicht in vollen 

Nutzlast-Ladungen der jeweiligen Transportmittel bestehen, ein angemessener Aufschlag (So-
lo-Zuschlag) berechnet werden. Sonderkosten des Transports gehen zu Lasten des Käufers. 
 

9.3. Grundsätzlich sind unsere Rechnungen sofort fällig und spätestens 14 Tage nach Rech-
nungsdatum ohne jeden Abzug zu bezahlen. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Vereinba-
rung. Der Abzug von Skonto bedarf der besonderen schriftlichen Vereinbarung und wird nach 
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den am Tage der Lieferung gültigen Sätzen nur dann gewährt, wenn sämtliche älteren fälligen 
Rechnungen beglichen sind. Skonto auf den im Frankopreis enthaltenen Frachtanteil wird 
nicht gewährt. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug beanspruchen wir Verzugszinsen 
mindestens in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz; gegenüber Unternehmern 
beanspruchen wir Verzugszinsen mindestens in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basis-
zinssatz. Unberührt hiervon bleibt die Geltendmachung eines weiteren Schadens.  

 
9.4. Auf unser Verlangen wird der Käufer seiner Bank einen Abbuchungsauftrag zur Einlösung 

fälliger Rechnungsbeträge von seinem Bankkonto mittels Lastschriftverfahren zu unseren 
Gunsten erteilen. 

 
9.5. Ist der Käufer Unternehmer, verzichtet er darauf, irgendein Zurückbehaltungsrecht geltend zu 

machen, es sei denn, dass der Anspruch des Käufers, auf den das Zurückbehaltungsrecht 
gestützt wird, von uns nicht bestritten, anerkannt, rechtskräftig festgestellt oder entschei-
dungsreif ist.   
 

9.6. Wechsel und Schecks werden nur nach Maßgabe besonderer vorheriger Vereinbarung entge-
gengenommen.  
 

9.7. Aufrechnung durch den Käufer mit Gegenansprüchen gleich welcher Art ist ausgeschlossen, 
es sei denn, dass der zur Aufrechnung gestellte Gegenanspruch von uns nicht bestritten, an-
erkannt, rechtskräftig festgestellt oder entscheidungsreif ist.  
 

9.8. Ist der Käufer Unternehmer und reicht seine Erfüllungsleistung nicht aus, um unsere sämtli-
chen Forderungen zu tilgen, so bestimmen wir - auch bei deren Einstellung in laufende Rech-
nung -, auf welche Schuld die Leistung angerechnet wird, wobei zunächst die fällige Schuld, 
unter mehreren fälligen Schulden diejenige, welche uns geringere Sicherheit bietet, unter 
mehreren gleich sicheren die ältere Schuld und bei gleichem Alter jede Schuld verhältnismä-
ßig getilgt wird.   
 

9.9. Bei Nichteinhaltung unserer Zahlungsbedingungen oder wenn nach Abschluss des Vertrages 
in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch 
die der Anspruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, z.B. der Käufer seine Zahlungen ein-
stellt, überschuldet ist, über sein Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet wird, die Eröff-
nung beantragt wird, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird 
oder in sonstiger Weise in den Vermögensverhältnissen des Käufers eine wesentliche Ver-
schlechterung eintritt, durch die unser Anspruch gefährdet wird, können wir die uns noch ob-
liegenden Lieferungen oder Leistungen verweigern, bis die Gegenleistung bewirkt oder Si-
cherheit für sie geleistet ist. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb einer ange-
messenen Frist nach, können wir vom noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurück treten. 
Die Frist ist entbehrlich, wenn der Käufer zur Sicherheitsleistung erkennbar nicht imstande ist, 
wie wenn beispielsweise die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käu-
fers beantragt wurde. Die Regelung des 9.8. Satz 1 gilt entsprechend für den Fall, dass unser 
Kreditversicherer den Käufer aus dem Deckungsschutz ausschließt. 

 
9.10. Unsere Lieferungen und Leistungen sind nicht durch eine Warenkreditversicherung abgesi-

chert. Wir führen für unsere Kunden daher Bonitätsprüfungen durch, aus der sich die Höhe 
des von uns gewährten Forderungs-/Kreditlimits ableitet. Sind unsere Rechnungen überfällig 
und/oder dieses Forderungslimit überschritten, sind wir berechtigt solange keine weitere Liefe-
rung und Leistung zu erbringen, bis der Zahlungseingang für diese Rechnungen erfolgt ist. 
Davon unabhängig gilt: Wenn durch noch nicht berechnete Lieferungen und Leistungen 
und/oder weitere Lieferungen und Leistungen zusammen mit dem Saldo der offenen Forde-
rungen das mit dem Käufer vereinbarte Forderungslimit überschritten wird, sind wir gleichfalls 
berechtigt weitere Lieferungen und Leistungen von Vorauszahlungen und/oder sonstige Si-
cherheitsleistungen für die Beträge abhängig zu machen, um die das Limit voraussichtlich 
überschritten wird. Wir sind berechtigt das Forderungs-/Kreditlimit nach billigem Ermessen 
neu zu bestimmen und dieses herabzusetzen oder zu streichen. Ein zur Neubestimmung be-
rechtigender Fall liegt u. a. vor, wenn wir unsere Forderungen gegen den Käufer an einen 
Factor abgetreten haben und dieser das Limit für den Käufer ändert oder streicht. Das neue 
Limit gilt ab Zugang der Mitteilung an den Käufer. Die Regelungen unter 9.9. Satz 3 f. gelten 
ab diesem Zeitpunkt entsprechend mit dem neuen Limit. Das Recht zur Neubestimmung be-
steht gleichfalls, wenn das Rating/Kreditlimit des Käufers durch einen Dritten (bspw. Ratinga-
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gentur, Factor, Kreditversicherer) nach Vertragsschluss herabgesetzt wird. Im Übrigen bleiben 
unsere Rechte aus §§ 273, 320-323 BGB durch vorstehende Regelung unberührt. 

 
 
10. Baustoffüberwachung 
 

Den Beauftragten des Fremdüberwachers, der Bauaufsichtsbehörde oder der Straßenbaube-
hörde ist das Recht vorbehalten, während der Betriebsstunden jederzeit und unangemeldet 
die belieferte Baustelle zu betreten und Proben aus der Ware zu entnehmen. 
 
 

 
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
 
11.1. Ist unser Vertragspartner Unternehmer, so ist Erfüllungsort für die Lieferung unser Lieferwerk.. 
 
11.2. Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis sowie über sein Entstehen und seine Wirk-

samkeit entspringenden Rechtsstreitigkeiten (auch für Wechsel- und Scheckklagen) mit Kauf-
leuten ist Wiesbaden. 

 
12. Datenschutzrechtlicher Hinweis 
 

Der Käufer wird darauf hingewiesen, dass von uns personenbezogene Daten entsprechend 
unserer „Information zur Verarbeitung und zum Schutz personenbezogener Daten für Mitar-
beiter von Geschäftspartnern, Kunden sowie Lieferanten“ verarbeitet werden. Diese ist in der 
jeweils aktuellen Version abrufbar unter  
https://www.dyckerhoff.com/datenschutzinformationen.   

 
13.  Unwirksamkeitsklausel 

 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen aus irgendeinem 
Grunde unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Das-
selbe gilt für unwirksame Teile teilbarer Bestimmungen. 

 


